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Planungs- und Umsetzungsstand beim Ausbau der Ei-
senbahnstrecke Erfurt–Nordhausen - Teil II

Bereits seit dem Jahr 2009 plant die DB Netz AG in Abstimmung mit dem 
Freistaat Thüringen den Ausbau der Eisenbahnstrecke Erfurt–Nordhau-
sen. Mit dem Vorhaben soll die Streckengeschwindigkeit abschnittswei-
se erhöht werden mit dem Ziel, die Fahrzeit im Schienenpersonennah-
verkehr (SPNV) zwischen Erfurt und Nordhausen auf unter eine Stunde 
zu verkürzen.
War in der Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Schubert in 
Drucksache 5/3515 aus dem Jahr 2011 noch davon die Rede, dass die 
Bauarbeiten im Abschnitt Wolkramshausen–Sondershausen im III. Quar-
tal 2014 beginnen sollten, starteten die Arbeiten tatsächlich erst Anfang 
des Jahres 2021.
Im Mai 2022 gab die DB Netz AG auf ihrer Website bekannt, dass die 
Änderung rechtlicher Rahmenbedingungen eine Anpassung der Ter-
min- und Kostenplanung in den vier Projektabschnitten zwischen Son-
dershausen–Erfurt Nord erfordern würde. Die ursprünglich für Dezem-
ber 2025 geplante Inbetriebnahme der Ausbaustrecke verzögert sich 
nach Angaben der DB um mehrere Jahre.
Der Ausbau der Eisenbahninfrastruktur zwischen Erfurt und Nordhausen 
wird überwiegend aus den gemäß Anlage der 8.7 der Leistungs- und Fi-
nanzierungsvereinbarung III zur Verfügung stehenden Mitteln finanziert.
Erst mit der Umsetzung aller Projektabschnitte plant die DB Netz AG den 
Ersatz der veralteten und personalintensiven Leit- und Sicherungstech-
nik. Seit Sommer 2022 gibt es vielfach Zugausfälle und Ersatzverkehr 
mit Bussen, weil die DB Netz AG die Stellwerke zwischen Sondershau-
sen und Erfurt nicht mit Personal besetzen kann.

Ich frage die Landesregierung:

1. Ist die Finanzierung des beabsichtigten Streckenausbaus im ur-
sprünglich vorgesehenen Umfang und unter der Prämisse der Er-
reichung der Zielfahrzeit von unter einer Stunde für alle vier noch 
ausstehenden Projektabschnitte (Projektabschnitt 2: Sondershau-
sen–Greußen, Projektabschnitt 3: Greußen–Kühnhausen, Projekt-
abschnitt 4: Kühnhausen und Projektabschnitt 5: Kühnhausen–Er-
furt Nord) gewährleistet?

2. Wenn nein, in welchen Projektabschnitten soll nach jüngsten Pla-
nungen vom ursprünglich vorgesehenen Ausbauumfang abgewichen 
werden, welche Auswirkungen hätte dies auf die Baukosten und in-
wiefern ließe sich die Zielfahrzeit mit einem möglicherweise verän-
derten Bauprogramm noch erreichen?

Druck: Thüringer Landtag, 27. Juli 2023

K l e i n e  A n f r a g e  7 /

der Abgeordneten Wahl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

5089

Thüringer Landtag
7. Wahlperiode



2

3. Welche Baukosten sind nach Kenntnis der Landesregierung für den 
Projektabschnitt 1, Wolkramshausen–Sondershausen, entstanden 
und über welche Finanzierungsquellen wurden die Baukosten in die-
sem Abschnitt finanziert (bitte Höhe der Mittel je Finanzierungsquel-
le angeben)?

4. Soll die Finanzierung des Streckenausbaus zwischen Sonders-
hausen und Erfurt Nord nach Kenntnis der Landesregierung aus-
schließlich über die dem Freistaat Thüringen aus der Anlage 8.7 der 
Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung III zustehenden Mittel er-
folgen? Wenn nein, welche weiteren Finanzierungsquellen sollen für 
den Ausbau in Anspruch genommen werden (bitte Finanzierung für 
jeden der vier Abschnitte angeben)?

5. In welcher Höhe plant die DB Netz AG den Einsatz von Eigenmitteln 
für die Projektabschnitte 2 bis 5 (bitte abschnittsweise angeben)?

6. Wann haben seit 2020 Ländergespräche, die nach der Anlage 8.7 
der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung III vorgesehen sind, 
zwischen der DB Netz AG und dem Land Thüringen mit welchen Er-
gebnissen stattgefunden, bei dem der Ausbau der Strecke Erfurt–
Nordhausen Thema war?

7. Welchen Einfluss hat die Landesregierung auf die verkehrliche und 
betriebliche Aufgabenstellung für den geplanten Streckenausbau Er-
furt–Nordhausen, insbesondere zur Verbesserung der SPNV-Bedie-
nung, im Rahmen der Ländergespräche gemäß Anlage 8.7 der Leis-
tungs- und Finanzierungsvereinbarung III genommen?

8. Welche Abschnitte der Strecke Erfurt–Nordhausen sind nach Kennt-
nis der Landesregierung nach Abschluss des Ausbaus für die Stre-
ckenklasse D4 (Radsatzlast 22,5 Tonnen; Meterlast 8,0 Tonnen) zu-
gelassen und welche Veränderungen ergeben sich zum Status quo 
(bitte abschnittsweise heutige und neue Streckenklasse nach Aus-
bau angeben)?

9. Auf welchen Bahnhöfen beziehungsweise Betriebsstellen der Stre-
cke Erfurt–Nordhausen sind nach Kenntnis der Landesregierung nach 
Abschluss des Streckenausbaus Zugkreuzungen im Schienenperso-
nennahverkehr möglich und welche Veränderungen ergeben sich in 
diesem Zusammenhang zum Status quo?

10. Bei welchen Kreuzungsgleisen in den Bahnhöfen und Betriebsstel-
len der Strecke Erfurt–Nordhausen wird die Nutzlänge durch den ge-
planten Streckenausbau gegenüber heute verändert (bitte jeweils ge-
naue Nutzlänge und geplante Veränderungen beziffern)?

11. Werden die Bauarbeiten verschiedener Projektabschnitte nach Kennt-
nis der Landesregierung gebündelt? Wenn ja, über welchen Zeitraum 
ist in den jeweiligen Abschnitten während der Bauphase Schienen-
ersatzverkehr geplant (bitte abschnittsweise angeben)?

12. Welche Einschränkungen sind nach Kenntnis der Landesregierung 
für den Schienenpersonennahverkehr und den Schienengüterverkehr 
durch den Ausbau in den vier Projektabschnitten zwischen Sonders-
hausen und Erfurt Nord zu erwarten und welche Ersatzbedienung ist 
im Schienengüterverkehr in dieser Zeit vorgesehen (bitte abschnitts-
weise angeben)?
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13. Welches Ersatzkonzept sieht nach Kenntnis der Landesregierung 
die DB Netz AG zur Bedienung der Strecke Hohenebra–Ebeleben 
(Strecke gemäß Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkei-
ten 6718) im Güterverkehr während der verschiedenen Bauphasen 
mit Totalsperrungen im Abschnitt Sondershausen–Erfurt Nord vor?

14. Welche Zugangsstellen für den Schienengüterverkehr bestehen nach 
Kenntnis der Landesregierung heute für den Schienengüterverkehr 
zwischen Erfurt und Nordhausen in Form von Freiladegleisen und 
Gleisanschlüssen und welche dieser Anlagen erfahren durch den 
Streckenausbau aus welchen Gründen Veränderungen oder sollen 
entfallen?
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